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Zuständige 
Behörde: 

Richtigkeit

Inhaber der 
Daten-
sammlung 
(gemäss Art. 3 
Abs. 6 GIDA)

gesetzlicher 
Zweck der 
Datensammlung

gesetzliche 
Grundlage (Eidg. 
Und kant. 
Gesetze, 
Verordnungen, 
Erlasse)

vorgesehene 
Empfänger

Anzahl Zugriffs-
berechtigte 
Personen

Haben nur so viele 
Personen wie 
unbedingt 
notwendig Zugriff 
auf die Daten?

Sind alle Daten für 
die gesetzliche 
Zweckerreichung 
notwendig?

Wie wird die 
Richtigkeit der 
Daten überprüft?

Text Text Text Text Text Zahl / Text Text Text Text
jährlich, alle x 
Monatem, 
monatlich etc.

Anzahl Jahre

Register Datensammlung - Konformitätsnachweis

Aufbewahr-
ungsdauer

Register Datensammlng

Bezeichnung 
der Daten-
sammlung

Häufigkeit der 
internen 
Kontrollen

Verhältnismässigkeit 




